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Schreiben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den Vereinten Nationen vom 27. Mai 2016 an 

den Generalsekretär (S/2016/496)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Zainab Hawa Bangura, die Sonderbeauftragte des 

Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten, und Maria Grazia Giammarinaro, die Sonderberichter-

statterin 
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Finanzmittel für Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung des Friedens in von Konflikten betroffenen Ländern 

bereitstellt und die strategische Abstimmung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und zwi-

schen den Vereinten Nationen und den internationalen Finanzinstitutionen fördert. 

 Auf seiner 7793. Sitzung am 25. Oktober 2016 beschloss der Rat, die Vertreter Argentiniens, Aserbai-

dschans, Äthiopiens, Australiens, Bangladeschs, Belgiens, Botsuanas, Brasiliens, Chiles, Costa Ricas, der 
Demokratischen Republik Kongo, Deutschlands, Estlands, Gambias, Georgiens, Guatemalas, Indonesiens, 

Iraks, Irans (Islamische Republik), Irlands, Italiens, Jordaniens, Kambodschas, Kanadas, Kasachstans, Ke-

nias, Kolumbiens, Kroatiens, Liechtensteins, Litauens, Marokkos, Mexikos, der Niederlande, Nigerias, Nor-

wegens, Pakistans, Panamas, der Philippinen, Polens, Portugals, der Republik Korea, Rumäniens, Schwe-

dens, der Schweiz, der Slowakei, Sloweniens, Südafrikas, Sudans, Thailands, Timor-Lestes, Trinidad und 

Tobagos, Tschechiens, der Türkei, Ugandas, Ungarns, der Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnams ge-

mäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des fol-

genden Punktes teilzunehmen: 

„Frauen und Frieden und Sicherheit 

Umsetzung der gemeinsamen Agenda 

Bericht des Generalsekretärs über Frauen und Frieden und Sicherheit (S/2016/822) 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen vom 

14. Oktober 2016 an den Generalsekretär (S/2016/871)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Phumzile Mlambo-Ngcuka, die Exekutivdirektorin 

der Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Stärkung der Frauen (UN-Frauen), gemäß Re-

gel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner, Rita Lopidia, die Exekutivdirektorin und Mitgründerin 

der EVE Organization for Women Development (Südsudan), im Namen der Arbeitsgruppe nichtstaatlicher 

Organisationen über Frauen, Frieden und Sicherheit, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung 

zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, Mara Marinaki, die Hauptberaterin für Gleichstellungsfragen 

des Europäischen Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, Marriët Schuurman, die Sonderbeauftragte 

des Generalsekretärs der Nordatlantikvertrags-Organisation für Frauen, Frieden und Sicherheit, Paul Bek-
kers, den Direktor des Büros des Generalsekretärs der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa, und Louise Sharene Bailey, die Geschäftsträgerin der Ständigen Beobachtervertretung der Afrikani-

schen Union bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teil-

nahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, den Ständigen Beobachter des Beobachterstaats 


